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Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Neu-Anspach 
Grundschule am Hasenberg und Grundschule an der Wiesenau 

2023 
 

GS am Hasenberg

(Betreuungszentrum)

GS an der Wiesenau

("Pakt für Nachmittag")

Verwaltungspauschale 14.400,00 € 6.000,00 € 20.400,00 €

Sachkostenpauschale 4.800,00 € 3.200,00 € 8.000,00 €

Fortbildungspauschale 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Personalkosten Kit GmbH 

Betreuung (abzgl. FoBi-

Kosten) 348.746,37 € 195.387,97 € 544.134,34 €

Personalkosten Kit GmbH 

Küche (ohne Ganztag) 49.844,87 € 9.657,00 € 59.501,87 €

Zwischensumme 418.191,24 € 214.244,97 € 632.436,21 €

abzgl. Elternbeiträge -171.661,00 € -125.657,10 € -297.318,10 €

abzgl. Landeszuschuss: -3.834,69 € 0,00 € -3.834,69 €

Kostenanteil der Stadt 242.695,55 € 88.587,87 € 331.283,42 €  
 
 

 
 
 

2023 Gesamt GS am Hasenberg GS an der Wiesenau

Anzahl angemeldete Kinder 250 130 120

Kosten pro angemeldetes Kind 2.529,74 € 3.216,86 € 1.785,37 €

Elternbeiträge/angemeld. Kind 1.189,27 € 1.320,47 € 1.047,14 €

Landeszuschuss/ angemeld. Kind 15,34 € 29,50 € 0,00 €

Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind 1.325,13 € 1.866,89 € 738,23 €  
 

52%

1%

47%

Kostenstruktur

Kostenanteil Stadt Deckung durch Landeszuschuss Deckung durch Elternbeiträge
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Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die 
daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen. 
 
 
Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule 
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Entwicklung im Waldschwimmbad

Besucher Gesamt Einnahmen
Eintritt

ordentliche Aufwendungen

Öffnung erst 
06.07.20

Öffnung 2021 erst am 01.06.
und 2 Wochen Schließung 
wegen Schlammlawine
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Städtebauliche Planung und Entwicklung 
 
 
Kennzahl:  Bauanträge 
 
Bautätigkeiten durchlaufen je nach Vorhaben verschiedene Verwaltungsverfahren. Die HBO 2018 bietet 
Bauherren bei den Genehmigungsverfahren ein Wahlrecht an: 
 
§ 63 HBO Genehmigungsfrei 
§ 64 HBO Genehmigungsfreistellung 
§ 65, 66, 70 HBO Genehmigungspflichtig  
§ 76 HBO Bauvoranfrage 
§ 73 HBO Abweichung/ Befreiung 
§ 7 Teilung 
 
Je nach Verfahren müssen Kommunen Stellungnahmen an die Bauaufsichtsbehörde oder Erklärungen 
direkt an die Bauherrschaft bei Verfahren nach § 63 und § 64 HBO abgeben. 
 
 

Verfahren 
Anzahl 
2020 % 

Anzahl 
2021 % 

Anzahl 
2022 

 
% 

Anzahl 
2023 

 
% 

§ 63 – Genehmigungsfreie 
Vorhaben 26 22,61 28 23,14 22 19,47 12 13,95 

§ 64 - Freistellung 16 13,91 11 9,16 14 12,39 5 5,81 

§ 65, 66, 70 – 
Genehmigungspflichtig 40 34,78 47 39,17 51 45,13 62 72,09 

§ 73 Abw. /Befr. 26 22,61 32 26,67 8 7,08 2 2,33 

§ 76 Bauvoranfrage 5 4,35 2 1,67 10 8,85 5 5,81 

§ 7 Teilung 1 0,87 0 0 1 0,88 0 0 

Sonstige 1 0,87 0 0 7 6,19 0 0 

GESAMT 115 100 120 100 113 100 86 100 
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2019 2020 2021 2022 2023 

Summe der Fälle 120 115 120 113 86 

Einwohner Neu-Anspach 14.501 14.619 14.480 14.558 14.420 

Fälle pro Tsd Einwohner 8,28 7,87 8,29 7,76 5,96 

 
 

 
Die Kennzahl bildet das Verhältnis von Einwohnerzahl und anfallenden Bauanträgen ab. In der 
vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwickung 
vor Ort sowie das Arbeitsaufkommen ziehen. 
 
Nicht abgebildet sind die zeitlich unterschiedlichen städtebaulichen Planungs- und 
Gestaltungsberatungen im Vorfeld der Verfahren, Planauskünfte und Bürger- bzw. 
Architektengespräche. 
 
Ziele: - Schaffung von Planungstransparenz 
 - Zeitnahe, kompetente Beratung 
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Wasserversorgung  

Verbandsumlage 2017 - 2024 

 

 
 

Anmerkungen 

Der Wasserbeschaffungsverband hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- 

und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und 

zu liefern. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die 

notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen 

Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des 

Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und 

Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung. Damit der Verband seine 

Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Nach Erstellung des endgültigen und 

geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge 

ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge. 
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Wasserversorgung  

Wasserverbrauch 

 

 

 

Es ist ein durchaus erfreulicher Rückgang des Wasserverbrauchs bei den Gebührenzahlern zu 

verzeichnen. Leider sorgt die Entwicklung bei gleichzeitig steigenden Kosten, dass diese auf weniger 

m³ verteilt werden und somit die Wassergebühr steigt. 
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Gebühreneinnahmen Abfall 2017-2024 
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Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 

und Bauhofleistungen 

 

2020 – 2024 

 

 
 

Anmerkungen 

Die Kommunen müssen seit 2017 die Grünabfälle aus den Grünecken bei der Rhein Main Deponie, in der 

Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Verwertungspreis beträgt seit dem 01.01.2021 49,31 €/t 

(2020 = 39,27 €/t) zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 44,26 €/t (seit 01.01.2020 neuer Abfuhrvertrag) 

somit insgesamt 93,57 €/t (Jahr 2020 = 83,53 €/t) für Abfuhr und Verwertung. Die geringeren Grünmengen 

in 2022 sind auf den klimatisch heißen und trockenen Sommer zurückzuführen. Im Jahr 2023 wurden auf 

das Vorjahr gesehen, wieder Mehrmengen an Grünschnitt auf den Grünecken angeliefert. 

2020 2021 2022 2023 Plan 2024

Gesamtkosten in €/Jahr 237.322 296.596 239.435 280.427 300.906

Tonnagen/Jahr 2.527 2.785 2.184 2.594 2.300
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Abwasserbeseitigung 

Verbandsumlage 2017 - 2024 

 

 
 

Anmerkungen 

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu 

diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwassersammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebe-

cken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Außerdem hat er für die 

Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben 

nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach 

Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung. Maßgebend 

für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen 

Wassermenge. 

 

Die Verbandsumlage wurde 2024 um 10% gekürzt, weil wir in den vergangenen Jahren z.T. immer hohe 

Summen erstattet bekamen. Ab 2025 wird auf Wunsch des AWV keine Kürzung mehr vorgenommen. 
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